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                                                                                  Schmölln, 5. November 2020 
 

Beratungsstatus öffentlich /  
beschließend 

 

 
B e s c h l u s s 

 

des Stadtrates der Stadt Schmölln 

Nr. B 0328/2020 
vom 5. November 2020 

 
 
 
Feststellung der Ergebnisse der Nachkalkulation der Abwassergebühren 2016 – 2019 
und Ergebnisvortrag in die Gebührenperiode 2020 – 2023 
 
Der Stadtrat Schmölln stellt die Nachkalkulation der Abwassergebühren 2016 – 2019 mit 
folgenden Werten fest: 
 

Kostenträger

Schmutzwasser Volleinleiter -2.059 € Unterdeckung

Schmutzwasser Teileinleiter 83.544 € Überdeckung

Regenwasser privat -85.646 € Unterdeckung

Regenwasser Straße 137.146 € Überdeckung

Fäkalschlamm -83.123 € Unterdeckung

Summe 49.862 € Überdeckung

Ergebnis

 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, folgendes zu veranlassen: 

1.   Die Unterdeckungen der Kostenträger „Schmutzwasser Volleinleiter“ und „Regenwasser 
privat“ sind in die Kalkulationsperiode 2020 – 2023 vorzutragen. 

2. Die Überdeckung des Kostenträgers „Regenwasser Straße“ ist in die 
Kalkulationsperiode 2020 – 2023 vorzutragen. 

3.   Die Überdeckung des Kostenträgers „Schmutzwasser Teileinleiter“ ist an die 
Gebührenpflichtigen zurück zu zahlen.   

4.    Die Unterdeckung des Kostenträgers „Fäkalschlamm“ soll nicht in die 
Kalkulationsperiode 2020 – 2023 vorgetragen werden. Der Ausgleich erfolgt durch einen 
geringfügigen Zinsverzicht bei der Eigenkapitalverzinsung. Anstelle eines geplanten 
Zinssatzes von 4 % bei der kalkulatorischen Verzinsung sinkt dieser geringfügig auf 
3,86 %. 

 
(laut Beschussvorlage) 
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Abstimmungsergebnis:  Gesetzl. Anzahl der Mitglieder des Stadtrates : 31 
    davon anwesend    : 25 
    Ja-Stimmen     : 18 
    Nein-Stimmen     :   6 
    Stimmenthaltungen    :   1 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO waren keine Mitglieder 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
 
Schmölln, 5. November 2020 
 
 
 
 
 
 
Dr. Werner 
Vorsitzende des Stadtrates 
 
 
 
 
 
 
Schrade                     Siegel 

Bürgermeister 
 
 
 
F.d.R. 
 
 
 
 
 
 
J.Rödel 
Leiterin Hauptamt 
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